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A. Landkreis Jerichower Land 
1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 
 
2. Amtliche Bekanntmachungen 
 

268 
Landkreis Jerichower Land 
Der Landrat 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Jerichower Land, Untere Immissionsschutz-
behörde zum Antrag der Firma Windpark Redekin No. 2 GmbH & Co. KG, Berliner Chaussee 
50, 39307 Genthin auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 i. V. m. § 19 Abs. 3 Bundes-
Immissionsschutzgesetz zur Errichtung und zum Betrieb von 2 Windenergieanlagen in der 
Gemarkung Redekin. 
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Die Firma Windpark Redekin No. 2 GmbH & Co. KG, Berliner Chaussee 50 in 39307 Genthin hat einen An-
trag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von 2 
Windenergieanlagen (WEA) in der Gemarkung Redekin beantragt. 
 
Anlage Gemarkung Flur Flurstücke 

WEA 9 Redekin 5 11/8 

WEA 10 Redekin 5 45/2 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Errichtung und den Betrieb von 2 Windenergieanlagen vom Typ 
Enercon E-82 E 2 mit einer Gesamthöhe von 149,38 m (Nabenhöhe 108,38 m, Rotordurchmesser 82 m) und 
einer Nennleistung von jeweils 2,3 MW. Die Inbetriebnahme der Windenergieanlagen ist für das Jahr 2015 
vorgesehen. 
 
Dieses Vorhaben bedarf nach § 4 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943) in Verbindung mit der Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der Vierten Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Mai 2013 
(BGBl. I S. 973, 3756) der Genehmigung durch die Untere Immissionsschutzbehörde des Landkreises Jeri-
chower Land. Der Antragsteller beantragte mit Schreiben vom 19. Dezember 2012 gemäß § 19 Abs. 3 
BImSchG die Führung des Verfahrens als förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung.                                              
 
Das Vorhaben wurde am 1. September  2014 im Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land und am 29. 
August  2014 in der Genthiner Volksstimme veröffentlicht. Des Weiteren erfolgte eine Veröffentlichung des 
Vorhabens am 3. September 2014 im Genthiner Generalanzeiger. 
 
Innerhalb der Einwendungsfrist vom 17. September 2014 bis 30. Oktober 2014 wurden gemäß § 10 Abs. 3 
BImSchG keine Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben.  
 
Gemäß § 12 Abs.1 der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Erörterungstermin am 11. November 2014 um 10:00 Uhr im Kreishaus, Konzertsaal "Je-
richower Land", Brandenburger Straße 100 in 39307 Genthin auf Grund von nicht erhobenen Einwendungen 
gemäß § 16 Abs.1 Nr. 1 der 9. BImSchV entfällt. 
 
Burg, den 5. November 2014 
 
Im Auftrag 
 
gez. Girke 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
B. Städte und Gemeinden 
 
2.  Amtliche Bekanntmachungen 

269 
 

 
Wahlergebnis der Ergänzungswahl des Ortschaftsrates vom 02. November 2014 

in der Ortschaft Klitsche 
 
 

Wahlberechtigte 263 Wähler 97 
ungültige Stimmzettel 1 gültige Stimmzettel 96 
 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 
Wahlvorschlags-Nr. 
 

Parteibezeichnung / Bezeichnung der Wählergruppe + Kennwort / Einzelwahlvorschlag 
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14 
 

Freiwillige Feuerwehr Altenklitsche  - FFW - 
 

Lfd. Nr./ Familienname Vorname Stimmen Summe Stimmen für den 
Wahlvorschlag 

Summe Stimmen für alle 
Wahlvorschläge 

1. Wagener Rayk 109 
   

 
 

109 
 

 
 

286 

 
Wahlvorschlags-Nr. 
 

17 
 

Parteibezeichnung / Bezeichnung der Wählergruppe + Kennwort / Einzelwahlvorschlag 
 
Einzelbewerber  Flügge, Silvia 
 

Lfd. Nr./ Familienname Vorname Stimmen Summe Stimmen für den 
Wahlvorschlag 

Summe Stimmen für alle 
Wahlvorschläge 

1. Flügge Silvia 64 64 286 
 
Wahlvorschlags-Nr. 
 

18 
 

Parteibezeichnung / Bezeichnung der Wählergruppe + Kennwort / Einzelwahlvorschlag 
 
Einzelbewerber  Später, Erika 
 

Lfd. Nr./ Familienname Vorname Stimmen Summe Stimmen für den 
Wahlvorschlag 

Summe Stimmen für alle 
Wahlvorschläge 

1. Später Erika 113 113 286 
 
 
Wahl- 
vor- 
schlag 

zu ver- 
ge- 
bende 
Sitze 

x Stimmen 
für den 
Wahl- 
vorschlag 

= Zwischen- 
summe 

: Stimmen 
für alle 
Wahlvor- 
schläge 

= Sitzverteilungs- 
koeffizient 

Sitze 
nach  
ganzen 
Zahlen 

Sitze  
nach  
höchsten 
Zahlen- 
bruch- 
teilen 

Erworbene 
Sitze 
gesamt 

FFW 2 109 218 286 0,762 0 1 1 
EB Flügge,Silvia 2 64 128 286 0,448 0 0 0 
EB Später, Erika  2 113 226 286 0,790 0 1 1 
 
Gewählte Bewerber 
Lfd. 
Nr. 

Familienname Vorname Wahlvorschlag Erhaltene 
Stimmen 

01 Wagener Rayk FFW 109 
02 Später Erika EB Später, Erika  113 
 
Nächst festgestellte Bewerber 
Lfd. 
Nr. 

Familienname Vorname Wahlvorschlag Erhaltene 
Stimmen 

01 Keine   
 
 
gez. Sabine Pansch 
Wahlleiterin 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
D. Regionale Behörden und Einrichtungen 
 
 
 
 

1. Amtliche Bekanntmachungen 
 

     270 
 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte 
- Flurbereinigungsbehörde - 
Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt 
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                                                                                                     Halberstadt, 01.10.2014 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Schlussfeststellung 
 
Anordnung: 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Welsleben, Verfahrensnummer SBK001, wird hiermit nach §149 Abs. 1 Flur-
bereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Schlussfeststellung erlassen. 
 

Begründung: 

Der Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens ist zulässig und begründet. Die Ausführung nach dem Flur-
bereinigungsplan ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bewirkt und den Beteiligten stehen keine An-
sprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen. Rechtsbehelfsver-
fahren sind nicht mehr anhängig. Die öffentlichen Bücher sind berichtigt. Die Aufgaben der Teilnehmerge-
meinschaft sind abgeschlossen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe derselben Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift an das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt zu richten. 

Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs bei der Außenstelle des Amtes,  

Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben oder beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 
Halle (Saale), gewahrt. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben 
bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei der Behörde eingegangen ist. 

Gegen diese Anordnung steht auch dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Widerspruch an die 
obere Flurbereinigungsbehörde [Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale)] zu. 
 
Im Auftrag       (DS) 

 
gez. Christoph Schierhorn 
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